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Beſtimmungen über die bei Hochbauten an⸗

zunehmenden Belaſtungen und über die zu⸗

läſſige Beanſpruchung der Bauſtoffe
vom 24 . Dezember 1919 (reſtliche Beſtimmungen , die nach Abzug von

DIN 1050 , 1052 , 1054 , 1055 und 4100 noch Gültigkeit haben ) .

Schneelaſt
1. Die Schneebelaſtung einer wagerechten Fläche iſt zu mindeſtens

75 kg/dm anzunehmen .
2. Bei Dachflächen mit erheblicher Neigung kann die Schneelaſt , ſo⸗

fern nicht etwa einzelne Dachteile Schneeſäcke bilden , geringer an
genommen , bei einer Neigung von mehr als 455 ganz außer acht
gelaſſen werden .

3. Die auf 1 am der wagerechten Projektion einer Dachfläche ent⸗
fallende Schneelaſt S iſt dabei mindeſtens nach Maßgabe der nach⸗
folgenden Zuſammenſtellung zu bemeſſen , in der à den Neigungs⸗winkel der Dachfläche gegen die Wagerechte bedeutet .

90 23 30 33 40⸗ 45 459
8 75 70 65 60 5⁵ 50 0 kg / am.

Zwiſchenwerte ſind geradlinig einzuſchalten .
4. Die Möglichkeit einer Bildung von Scheeſäcken iſt zu prüfen und

gegebenenfalls bei erheblichem Gewicht zu berückſichtigen .
5. Die Möglichkeit einer vollen oder einer einſeitigen Schneebelaſtung

iſt zu berückſichtigen .
6. Bei Bauten im Gebirge iſt die Schneelaſt den örtlichen Verhält⸗

niſſen entſprechend höher anzunehmen .

Winddruck
1. Die Windrichtung kann im allgemeinen wagerecht angenommen

werden .
2. Bezeichnet wo den Winddruck auf 1 qm einer zur Windrichtung

ſenkrechten ebenen Fläche FE, ſo iſt bei beliebigem Anfallswinkel 4
der auf E entfallende , ſenkrecht zu ihr wirkende Winddruck mit
WS = wWo: F . sin 2d in Rechnung zu ſtellen . “)

Hiernach berechnet ſich: In

U.

a) für 1 am Dachfläche 0
V vοοο sin ? . cos

= 1h0 sins d
NV. = ꝛ1200. sin⁊

b) für 1 am Grundfläche
V = vοο sinꝰ

i100 sinꝰ q . tg a
N, = io%o. sin G. tg a



3. Für wo gelten folgende Werte :

Nr. Vom Wl kgqm Bemerkungen

1 2 3 4

1Wandteile bis zu einer Höhe Zu 1. Bei Bauwerken in ge⸗
Boit I575 ſchützter Lage kannder unt .

Nr .1 angegebene Wert des
Winddrucks dem dau⸗

ernd vorhandenen
2 Wandteile in der Höhe von Windſchutz entſpre⸗

15 bis 25 m und Dächer chend ermäßigt werden ,

in weniger als 25m Höhe 125 jedoch nicht unt. 75Kg/ am.
Zu 2. Bei Dachneigungen

unter 25» genügt in der
Regel unter Vernachläſſi⸗
gung der wagerechten Sei⸗

0 Über 25 m hoch liegende
MWandteil Döche 5 tenkraft ein Zuſchlag zurWandteile und Dächer . 150

ſenkrechten Belaſtung .
Zu 4. Für die Berechnung

elektriſcher Frei⸗

N 2 leitungen ſind die
4 Eiſengitterwerk , Holzgerüſte Normalien des Verbandes

und Maſten 30 Deutſcher Elektrotechniker
maßgebend .

Zu 5. Bei hohen Bau⸗
werken mitkleiner

5 Für Schornſteine gelten be⸗ Grundffläche kann die

ſondere Beſtimmungen ( ogl . ſinngemäße Anwendung
den Runderlaß v. 30. IV . der unter Nr. 5 101902 — Zentralbl . d. Bau⸗ ten Beſtimmung verlangt
verwaltung 1902 , S. 297 ) . werden .

4. In Gegenden mit beſonders großen Windſtärken , namentlich an
der Küſte oder im Gebirge , ſind die Winddruckzahlen um 25 bis

50 v. H. zu erhöhen .

) Bei Dachneigungen unter 250 genügt es in der Regel für den Winddruck nur
einen Zuſchlag ( Y= νον. sin2 G) zur lotrechten Belaſtung zu machen; die wage⸗
rechte Zeitenkraft darf vernachläſſigt werden. Bei ſteileren Dächern iſt jedoch
neden den lotrechten auch der wagerechte Windadruck zu berückſichtigen .
Der wagerechte Winddruck auf einen Kreiszylinder beträgt das 057 fache, auf
ein achteckiges Prisma das %½ fache, auf ein ſechseckiges Drisma das O%½5fache

des Winddruckes der bei einer ebenen lotrechten Fläche von gleicher Drojektion
auftritt .
— die „ Windbelaſtung “ ſind neue Vorſchriften in Vorbereitung DIN 1055

att 4).



Gebäude , die durch Wände und Decken hinreichend ausgeſteift ſind ,
brauchen in der Regel nicht auf Winddruck unterſucht zu werden .

Bei offenen Hallen iſt ein auf Dach und Wände von innen nach
außen , bei freiſtehenden Dächern ein von unten nach oben wirkender
Winddruck von 60 kg für 1 am rechtwinklig getroffener Fläche
zu berückſichtigen .

Mauerwerk aus natürlichen Steinen

Beſtimmte Mittelwerte für die Druckfeſtigkeit laſſen ſich bei der
großen Verſchiedenheit der Geſteine in den einzelnen
Brüchen und dort wieder in den einzelnen Schichten und Lagen
— namentlich für Sandſtein — nicht angeben .

Für Auflagerſteine iſt eine 10 —15fache Sicherheit ,
„ Pfeiler und Gewölbe iſt eine 15 —20
„ ſchlanke Pfeiler und Säu⸗

len iſt eiiiiii 8
anzunehmen . Als ſchlank gelten Pfeiler und Säulen , deren ge⸗
ringſte Stärke kleiner iſt als ein Zehntel der Höhe .

Wenn keine Feſtigkeitsnachweiſe erbracht werden , ſind folgende
Werte nicht zu überſchreiten :

1. „

Nr.

zuläſſige Druckſpan⸗
nung in kg / gem

Geſteinsart muf⸗
1

Bemerkungen
lager⸗u . Ge⸗ Dfeil. u.

ſteine wölbe Säulen

8 2 8 4 5 6

Bafattt 63 45⁵ 30 Die unter Ziff .1 bis 8 an⸗
5 63 gegebenen Beanſpruchungs⸗

Granit60 40 2⁵
ſiae gelten für Quadern
ſund beſtes Quadermauer⸗

VV 15 0
werk bei Beanſpruchung an⸗

zorphyhr . 40 30 20 nähernd rechtwinklig zurPorphy
Lagerfläche . — Zu 5. Bunt⸗

Marmor . 30 20 15 geaderter Marmor hat in
der Nähe der Spaltrichtung

Baſaltlava . 20 15 10 keine in Betracht
3 5 Feſtigkeit . — Zu 7. Bei der5

ſiſt beſonden⸗
von

Tuffſtein — 10 7iſt beſondere Vorſicht gebo⸗ff ten . — Zu 9. Je nach Be⸗
Bruchſteinep — 5 —7 — ſcchaffenheit .

990⁰



Mauerwerkaus künſtlichen Steinen .
Unter der Vorausſetzung

ſowie ausreichender Erhärtung des 2
beanſpruchung des Mauerwerks untenſtehende

Die Baupolizei kann den Nachweis verlangen , da
derten Mindeſtdruckfeſtigkeiten tatſächlich vorhanden ſin

kunſtgerechter und ſorgfältiger

125⁵

Ausführung
örtels — für die zuläſſige Druck⸗

erte.

5
die in Spalte 3 gefor⸗

—f eiſende 5 f
Mind155 Steinſ druck⸗8
feſtigkeit Raumteilen

der
Steine

kgldem Zement Kalk Sand

8 2 3 4 5 6

Schwemmſteine 8 20 — — —

2 Sochofenſchwemmſteine 15 — —
̃I

3J Porige Ziegel — — —

4 Gewöhnliche Schlackenſteine — — — —

5 Mauerziegel zweiter Klaſſe und
ſogenannte Mörtelſteine 10⁰ — 1 3

— — 6Mauerziegel erſter Klaſſe und Kalt⸗
ſandſteine ⸗) 15⁰ — 1 3

FCVVVVVVVVVVVV dgl . 1 2 8

8Hartbrandziegel und Kalkſandhart⸗
ſeuifmememm 2⁵⁰ 1 8

9 dal . dgl .

01 10 [Klinker 350 1 — 3
mit Zyſaß von etwas

Kalkmilch

dal . dal .

mal tragen , aus
) Kalkſandſteine und Kalkhartſteine müſſen ein leicht erkennbares Merk⸗

ſie gehören.
Anm. : Hierzu beſtimmt der Erla

19. April 1920 II . 9. 139, daß nur Ka

em zu erſehen iſt, zu welcher von dieſen beiden Steinarten

· des Miniſters für Volkswohlfahrt vom
ſandhartſteine zu kennzeichnen ſind, und



für Pfeiler
in

.ꝗ
—

——5 59 ergeringſten emerkungen
Stärke 5

wert zur Hoͤhe⸗

kg/dem „ kg/ gem

7 8 9 10

3 752 — Zu 2. Nur für Flachbauten (Bau⸗] Die unter Nr. 1 St
—— ten von nicht mehr als 2 Voll⸗bis 4 angeführ⸗ 0

eſchoſſen ) und unbelaſtete ten Steinſorten
Zwiſchenwände zu verwenden . ſdürfen zu Pfei⸗

3 bis 6 3 5 lern nicht ver⸗

6 3 33 8 nach Beſchaffenheit. wendetwerden.

Zu 5. Zu tragenden Bauteilen nur bei unter⸗
bis 7 5 f geordneten Bauten zuläſſig.

2 3
50eilern, deren geringſte Stärke kleiner als

14 — 35 „25Vr iſt, unzuläſſig .

18 — —

0. 25 13 Zwiſchenwerte ſind geradlinig einzuſchalten.

0. 20 12
0,15 10
0. 10 8

T,10 s NNurin beſonderen Fällen zuläſſig.
35

9025 2 Zwiſchenwerte ſind geradlinig einzuſchalten.

0,.20 20
ö 0. 15 15

0. 10 1⁰
TO,10 10 Nur in beſonderen Fällen zuläſſig.

zwar durch
1. oberflächliches Färben je einer Kopf⸗ und Läuferfläche ,
2. Anbringung gerauhter Streifen in der Mitte der Kopf⸗ und Läufer⸗

flächen, die von Lagerfläche zu verlaufen , oder
Stempeleindruck auf einer LagerflãAuf eine beſondere Kennzeichnung 25 Kalkſandſteine wird verzichtet.

Nach 15jähriger Verzweiflung hat ein großes Volk wieder
Schritt gefaßt , entschlossen begonnen , um sein Leben zu
ringen , um es aus eigener Kraft und nach eigenem Sinn
und Willen neu zu gestalten . Der Führer am 1. Mai 1934 .
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